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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1957

Norm

AußStrG §5

AußStrG §16

AußStrG §117

Rechtssatz

O2enbare Gesetzwidrigkeit, wenn das Abhandlungsgericht den Antrag des Testamentserben, die Verlassenschaft

durch seinen Machthaber abhandeln zu lassen (§117 AußStrG), deshalb abweist, weil derselbe Anwalt schon früher mit

einer Vollmacht eines Verlassenschaftsgläubiger eingeschritten war und die Einleitung der Abhandlung beantragt

hatte. Die dem Gericht von Amts wegen obliegende P<icht, die Vorlage der Vollmacht zu verlangen, verp<ichtet es nur

zur Prüfung, ob die vorgelegte Vollmacht gesetzmässig ausgestellt ist. Eine Würdigung des der Bevollmächtigung

zugrundeliegenden Vertragsverhältnisses zwischen Vollmachtgeber und Vollmachtnehmer ist nicht zulässig; hier

entscheidet ausschließlich der Wille des Vollmachtgebers. Analoge Anwendung des § 30 ZPO im ausserstreitigen

Verfahren.
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